
Die Strafkammer hat auf Grund dieser tatsächlichen 
Feststellungen die Tat des Angeklagten zutreffend 
unter dem Gesichtspunkt der gewerbsmäßigen Bege
hung gewürdigt und einen besonders schweren Fall 
nach § 4 Abs. 2 Ziff. 6 der VO zum Schutze des inner
deutschen Handels ohne Rechtsirrtum bejaht.

KRG Nr. 50.
Leitende Angestellte einer Konsumgenossenschaft ge

hören zum Personenkreis des KRG Nr. 50.
OLG Halle, Urt. vom 2^. November 1951 — 2 Ss 

248/51.
Aus den G r ü n d e n :

Der Angeklagte H. war der Geschäftsführer der Kon
sumgenossenschaft in St. Schon im Jahre 1943 war er 
als Betriebsleiter des Versorgungsringes in St. tätig und 
seit 1946 in den Vorstand der Konsumgenossenschaft 
gewählt. Er ist mit dem Genossenschaftswesen seit 
Jahren vertraut und kannte seinen Pflichtenkreis zur 
Genüge.

Die Angeklagte R. war vom Jahre 1946 bis 1949 
hauptamtlich Parteisekretärin der SED; im April 1949 
wurde sie in den Vorstand der Konsumgenossenschaft 
gewählt, wo sie hauptamtlich tätig war. Sie war Stadt
rätin in St. und maßgebliche Funktionärin im DFD. Als 
hauptamtliche Funktionärin einer fortschrittlichen Par
tei war sie sich über den Aufgabenkreis ihrer genos
senschaftspolitischen Tätigkeit durchaus im klaren.

Der Angeklagte Sch. war BGL-Vorsitzender bei der 
Konsumgenossenschaft und hatte damit die üblichen 
Aufgaben eines BGL-Vorsitzenden, insbesondere die, 
auf absolute Sauberkeit im Betrieb zu achten.

Der Angeklagte B. hatte als Abteilungsleiter ab Ok
tober 1949 die Zuweisung und Abrechnung der bewirt
schafteten Lebensmittel für die einzelnen Verteiler
stellen zu bearbeiten. Er war vorher seit Dezember 
1945 beim Kreisausschuß für Handel und Versorgung 
eingestellt und 1946 im Oktober von der Konsumge
nossenschaft St. als Angestellter übernommen worden. 
Auch er war mit dem Genossenschaftswesen zur Ge
nüge vertraut.

Der Angeklagte S. war schon vor dem Jahre 1945 
beim Versorgungsring als Zentrallagerleiter tätig und 
blieb auch nach 1945 in dieser Stellung bei der Kon
sumgenossenschaft in St. bis zu seiner Verhaftung. Ihm 
unterstand die Kontrolle der Warenbewegung und die 
Lagerbuchhaltung.

Alle Angeklagten hatten somit als gesellschaftlich 
und politisch tätige Genossenschaftler zum Teil aus
gezeichnete, zum Teil zumindest ausreichende Erfah
rungen auf dem Gebiet des Genossenschaftswesens und 
können nicht als minderverantwortliche Angestellte, 
wie sie es mit dem eingelegten Rechtsmittel erreichen 
möchten, angesehen werden. Sie haben sich fast aus
nahmslos nach 1945 auch gesellschaftspolitisch betätigt, 
zum Teil sogar, wie die Angeklagte R., in erheblichem 
Umfange. Sie sind sich auch darüber im klaren ge
wesen, daß ihre besondere Verpflichtung darin bestand, 
Volkseigentum bzw. genossenschaftliches Eigentum 
uneigennützig zu verwalten. Diese ihre Pflichten und 
das in sie gesetzte Vertrauen haben sie gröblich ver
nachlässigt bzw. verletzt und mißbraucht. Nach den 
durch die Revisionen nicht erschütterten Feststellungen 
des angefochtenen Urteils haben bei der Konsumgenos
senschaft in St. wiederholt Prüfungen durch den Kon
sumgenossenschafts-Verband in H. stattgefunden, wo
bei auf die Unzulänglichkeit der Finanz- und Lager
buchhaltung hingewiesen wurde und jeweils Weisungen 
über die Einrichtung ordnungsmäßiger Buch- und Kar
teiführung erteilt wurden, die von den Verantwort
lichen in der Konsumgenossenschaft St. aber unbeachtet 
gelassen wurden. Die zwischen dem 1. und 9. Februar 
1949 stattgefundenen Revisionen des Verbandes mußten 
abgebrochen werden, da sämtliche Buchungsunterlagen 
und Karteien einfach unbrauchbar waren. Es ist 
schließlich auch nach der Verhaftung der Angeklagten 
trotz mehrwöchiger Arbeit nicht möglich gewesen, bis 
zu dem Ende Dezember durchgeführten Verfahren 
buchtechnische Arbeitsgrandlagen für den neuen Vor
stand zu errechnen. Für diese vollständige Vernach
lässigung ihrer Obhutspflichten sind die Angeklagten 
aus dem KRG Nr. 50 verantwortlich gemacht worden, 
ferner, bis auf H., wegen Bezugs von Waren ohne Be
zugsberechtigung bzw. Beiseiteschaffens derselben. Der

Senat hat keinen Zweifel darüber, daß sämtliche An
geklagten zum Personenkreis, der durch das KRG 
Nr. 50 erfaßt wird, gehören. Bei dem Geschäftsführer, 
dem Angeklagten H., und der Angeklagten R. als Vor
standsmitgliedern liegt die Obhutspflicht eindeutig im 
Rahmen der besonderen Aufgaben dieser beiden An
geklagten bei ihrer Tätigkeit in der Konsumgenossen
schaft. Auch der Angeklagte Sch. gehört als BGL-Vor
sitzender eindeutig zum Personenkreis des KRG Nr. 50, 
trotzdem er sicherlich, was Intelligenz anbetrifft, an 
die Angeklagte H. und R. nicht herankommt. Soweit 
er bzw. auch die anderen Angeklagten vortragen, daß 
sie sich gegen A., den flüchtigen ersten Vorstand der 
Konsumgenossenschaft St., wegen seines diktatorischen 
Wesens nicht hätten durchsetzen können, erachtet es 
der Senat für erforderlich, darauf hinzuweisen, daß es, 
soweit gesellschaftliches Eigentum in Frage kommt — 
insbesondere bei dem gleichberechtigten Vorstands
mitglied R. — eine soziale Abhängigkeit nicht mehr 
geben kann und daß heute in diesem Zusammenhang 
niemand materielle oder soziale Benachteiligungen zu 
befürchten hat, wenn er auch gegen den Geschäfts
führer oder Betriebsleiter wegen dessen Unsauberkeiten 
angeht. Sollte sich irgendeine übergeordnete Verwal
tungsstelle diesen Grundsätzen unserer Gesellschaft 
entgegenstellen, so wird der davon Getroffene gege
benenfalls im Wege der Klage beim Arbeitsgericht 
seine Rechte ohne weiteres durchsetzen können, sofern 
er wegen einer begründeten Anzeige gegen Geschäfts
führer oder Vorstandsmitglied etwa entlassen worden 
sein sollte. Kritik und Selbstkritik, dieses wichtigste 
Gesetz einer neuen Gesellschaftsordnung, haben die An
geklagten restlos mißachtet, obwohl es ihnen, beson
ders der Angeklagten R., unbedingt bekannt war. Der 
Angeklagte B. gehörte als Abteilungsleiter, dem die 
Zuweisung und Abrechnung bewirtschafteter Lebens
mittel für die einzelnen Verteilerstellen oblag, eben
falls eindeutig zum Personenkreis des KRG Nr. 50, weil 
ihm die Verwaltung und Obhut von bewirtschafteten 
Nahrungsmitteln oder bewirtschafteten Gütern, insbe
sondere der Urkunden, die sich auf Zwangsbewirtschaf
tung beziehen, direkt unterstand. Auch beim Angeklag
ten S. kann insoweit kein Zweifel obwalten. Als Zen
trallagerleiter der Konsumgenossenschaft St. wird bei 
ihm die körperliche Verbindung mit den seiner Obhuts
pflicht unterstellten bewirtschafteten Gütern und Nah
rungsmitteln ohne weiteres sichtbar. Alle Angeklagten 
haben nach den eindeutigen und durch die Revision 
nicht erschütterten Feststellungen des angefochtenen 
Urteils die Entwendung bzw. den widerrechtlichen Ge
brauch von zwangsbewirtschafteten Gütern, deren Ver
waltung oder Obhut ihnen oblag, und zwar die Ange
klagten H. und R. sowie S. vorsätzlich, der Angeklagte 
Sch. fahrlässig, gestattet. Beim Angeklagten B. trifft 
das Urteil wegen des Vorsatzes bzw. der Fahrlässig
keit keine direkten Feststellungen. Aus den tatsäch
lichen Feststellungen ist aber mindestens der bedingte 
Vorsatz als festgestellt anzunehmen, weil B. als Ab
teilungsleiter durch Berechnung tatsächlich nicht ent
standenen Schwundes und Errichtung eines Sonder
lagers zum Zwecke der Ausgabe von bewirtschafteten 
Lebensmitteln ohne Bezugsberechtigung, durch Ver
schleierung der Warenbewegung, durch nicht prüfungs
fähige Buchführung und Kenntnis von den Zuständen 
im Zentrallager die dadurch ermöglichte Entwendung 
bzw. widerrechtliche Verwendung mindestens erkannte, 
in Kauf nahm und billigte. Daran kann auch die Tat
sache, daß er mit den Waren nicht in direkter körper
licher Verbindung stand, nichts ändern.

Sofern die Angeklagten mit ihren Revisionen die un
richtige Anwendung des KRG Nr. 50 auf den festge
stellten Sachverhalt rügen, konnten ihre Revisionen 
keinen Erfolg haben.

§•§ 431, 218 StPO.
Die öffentliche Ladung des Angeklagten macht die 

Ladung seines Verteidigers auch dann nicht entbehr
lich, wenn dieser von der öffentlichen Ladung des An
geklagten Kenntnis erhalten hat.

OLG Halle, TJrt. vom 15. Januar 1952 — 2 Ss 261/51.

Aus den G r ü n d e n :
Nach den Feststellungen des angefochtenen Urteils 

war der Fuhrunternehmer B. in Leipzig im Zusammen
hänge mit Spekulationsverbrechen der anderweit straf-
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